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Anfrage von Biindnis 90/Die Griinen: Zustand und Auskunft iiber den Riickbau eines
asphaltierten Feldwegs von der L 3026 als Zufahrt zum Betriebsgeldnde der Heuer
Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG

Anfragensteller:

Biindnis 90/Die Griinen

Frage:

Im Rahmen der Brickenerneuerung auf der Wiesbadener Stralle und damit verbundenen
Sperrung der Wiesbadener Strale wurde ein Feldweg von der L 3026 als Zufahrt fir das
Firmengelande fir die Firma Heuer asphaltiert und mit einem Schild als Zufahrt
ausgewiesen.

Dieser auch fur Fahrradfahrer gut zu befahrende Weg wurde nunmehr wieder riickgebaut. Er
hat nun wieder die alte Schotteroberflache mit groRer Kérnung und ist fir Radfahrer damit
nur mit gréRerer Unfallgefahr befahrbar.

Dazu vier Fragen:

Wem gehort dieser Feldweg?

Wer hat den Rickbau veranlasst?

Zu welchem Zweck wurde der Weg zuriickgebaut?

Sieht der Gemeindevorstand die Moglichkeit, den Weg wieder in einen
fahrradtauglichen Zustand zu bringen?

POON=

Antwort:

Zu Frage 1:

Die parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Wegeparzellen befinden sich im Besitz der
Gemeinde Niedernhausen. Ebenso verhalt es sich mit den Grundsticken parallel zur Lan-
desstrafde L 3026. Der grofite Teil, d.h. die dazwischenliegenden Grundstiicke, befinden sich
im Besitz mehrerer Privatpersonen.

Zu Frage 2:

Der Rickbau der temporar errichteten Baustralte wurde durch Hessen Mobil veranlasst.
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Zu Frage 3:

Die Baumalnahme zum Ersatzneubau der Hahnwaldbriicke wurde auch durch Experten
einer Okologischen Baubegleitung betreut. Hier wurde als Auflage von Baubeginn an
festgelegt, dass die betroffenen Flachen wieder in den urspriinglichen Zustand zuriickgebaut
werden mussen, da die Baustralde als reines Provisorium dienen sollte. Unabhangig von den
0.g. Grinden gab es keine Vereinbarung Uber den dauerhaften Verbleib der Baustralle mit
den privaten Eigentimern.

Zu Frage 4:

Aus technischer Sicht ist eine fahrradtaugliche Herstellung des Wegs grundsatzlich moglich.
Zunachst muisste eine Okologische Bewertung vorgenommen, entsprechende Ausgleichs-
maflnahmen festgelegt und Vereinbarungen mit den privaten Eigentimern geschlossen
werden. Bericksichtigt werden sollte auch, dass perspektivisch vorgesehen ist, das
Baugebiet Frankfurter StralRe Il zu erschlielen. Hierbei werden insbesondere die Belange
von Radfahrern bertcksichtigt. Die betroffenen Grundstlicke befinden sich innerhalb dieses
Gebiets. Das Radwegeverkehrskonzept sieht im Ubrigen keine Verbindung (iber die
ehemalige Baustral3e vor.

Niedernhausen, den 10.09.2025

AF/0102/2021-2026 Seite 2 von 2



	Beratungsfolge
	FLD_VONAME
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

